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Einleitung

A. Ausgangspunkt

Aus der Perspektive einer Chinesin, in deren Heimatland die Angeklagtenseite
keinerlei Beweiserhebungsanspruch hat und daher Fehlurteile, die die Verurteil-
ten für Jahrzehnte hinter Gitter bringen oder sie sogar das Leben kosten, nicht
selten vorkommen,1 scheint das deutsche Beweisantragsrecht ein Vorbild zu sein,
mit dem die Verteidigung die Erhebung eines entlastenden Beweises erzwingen
und dadurch eine unvollständige amtliche Sachverhaltsaufklärung ergänzen kann.
Seit 1950 müssen deutsche Gerichte, sofern ein Angeklagter oder sein Verteidi-
ger vor der Urteilsverkündung2 die Erhebung eines konkreten Beweismittels3 zur

1 Hier können mangels einer offiziellen Statistik über Fehlurteile nur exemplarisch
einige der bekannten Justizskandale genannt werden:

1. Fall Xingshan Teng: Gegen Herr Teng wurde wegen vorsätzlicher Tötung seiner
Freundin im Jahre 1989 die Todesstrafe verhängt und vollstreckt. Der Verteidiger hatte
Beweise für seine Unschuld gesammelt, wie z. B. ein Gutachten, nach dem der mutmaß-
liche Tatort bei der angenommenen Tatzeit aufgrund Überschwemmung gar nicht er-
reichbar war. Weder der Sachverständige noch andere Zeugen wurden in der Hauptver-
handlung vernommen. Im Jahre 1994 wurde entdeckt, dass das mutmaßliche Opfer noch
lebte (http:/ /www.procedurallaw.cn/zh/node/1080, zuletzt aufgerufen am 30.04.2020).

2. Fall Xianglin She: Herr She wurde im Jahre 1998 zur Freiheitsstrafe von 15 Jahren
verurteilt, nachdem er wegen vorsätzlicher Tötung der Ehefrau angeklagt worden war.
Keiner der Zeugen, die die Ehefrau nach dem angenommenen Totschlag gesehen hatten,
wurde zur Hauptverhandlung geladen. Sieben Jahre später tauchte die Ehefrau wieder
auf (http://www.procedurallaw.cn/zh/node/1080, zuletzt aufgerufen am 30.04.2020).

3. Fall Peiwu Du: Nach dem Tod seiner Ehefrau und ihres Geliebten wurde Herr Du,
ein Polizist, im Jahre 1999 zur Todesstrafe auf Bewährung verurteilt. Während der
Hauptverhandlung zog er das Geständnis mit der Begründung zurück, dass es unter Fol-
ter abgelegt wurde, und zeigte sein Hemd mit Blutspuren. Hinsichtlich der Folter wurde
aber keine Beweisaufnahme durchgeführt. Im Jahre 2000 wurden die richtigen Täter
festgenommen (http:/ /www.iolaw.org.cn/shownews.asp?id=15996, zuletzt aufgerufen
am 30.04.2020).

4. Fall Gaoping Zhang und Hui Zhang: Die zwei Herren Zhang wurden im Jahre
2004 wegen Vergewaltigung mit Todesfolge jeweils zur Todesstrafe auf Bewährung und
Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt, obwohl sie behaupteten, dass sie keine Zeit für
die Tatbegehung hatten, und als Beweis dafür die Videoüberwachung auf der Autobahn
benannten. Die Videoüberwachung wurde nicht herbeigeschafft. 2011 wurde der rich-
tige Täter gefunden (http:/ /www.lifeweek.com.cn/2013/0408/40478.shtml, zuletzt auf-
gerufen am 30.04.2020).

Weitere Fälle s. z. B. http://www.iolaw.org.cn/shownews.asp?id=15996, zuletzt aufge-
rufen am 30.04.2020.

2 D.h. noch nach dem Schluss der Beweisaufnahme und sogar noch während oder
nach der Beratung des Gerichts dürfen Beweisanträge gestellt werden, s. LR-Becker,
26. Aufl., § 246, Rn. 2.



Bestätigung einer bestimmten Beweisbehauptung4 mit einem Antrag ernsthaft
verlangt5, die beantragte Beweisaufnahme durchführen, wenn keiner der in § 244
Abs. 3–5 StPO a. F. und § 245 Abs. 2 StPO a.F. abschließend aufgezählten
Gründe für eine Antragszurückweisung vorliegt.6 Gemäß § 244 Abs. 6 StPO a. F.
i.V.m. § 34 StPO muss die Antragsablehnung durch einen vor dem Schluss der
Beweisaufnahme verkündeten Gerichtsbeschluss erfolgen, der verständlich und
lückenlos begründet wird, sodass der Antragsteller die zur Ablehnung führenden
tatsächlichen oder rechtlichen Erwägungen des Gerichts erfahren und auf dieser
Grundlage neue Beweisanträge stellen kann, die Erfolg zu erzielen vermögen.7

Sowohl die materielle als auch die formelle Behandlung von Beweisanträgen
durch das Tatgericht wird von dem Revisionsgericht kontrolliert. Ein Fehler bei
der Behandlung von Beweisanträgen führt nach §§ 337, 338 Nr. 8 StPO häufig
zur Urteilsaufhebung.8

Bevor man sich über die Reform der chinesischen Hauptverhandlung durch
Einführung dieses Instituts Gedanken macht, ist jedoch zu bemerken, dass in
Deutschland das Beweisantragsrecht in den letzten Jahrzehnten für besonders
missbrauchsanfällig gehalten wurde und zum Zwecke der Missbrauchsabwehr
eine Vielzahl von Verkürzungen durch den Gesetzgeber oder die Justiz erlebte.
Die aktuellsten Einschränkungen stammen aus dem Gesetz zur effektiveren und

16 Einleitung

3 Vor der Gesetzesänderung am 10.12.2019 enthielt lediglich § 219 Abs. 1 S. 1 StPO
a. F. eine (bruchstückhafte) Definition des Beweisantrags. Nach der damals herrschen-
den Meinung galten die Anforderungen von § 219 Abs. 1 S. 1 StPO a. F. nicht nur für
Beweisanträge, die während der Vorbereitung der Hauptverhandlung gestellt werden,
sondern auch für Beweisanträge in der Hauptverhandlung (Alsberg-Dallmeyer, 6. Aufl.,
Rn. 78). Dementsprechend ist das Beweismittel so klar zu bezeichnen, dass es von ande-
ren unterschieden, ermittelt und zur Hauptverhandlung herbeigeschafft werden kann.
Von der Existenz des Beweismittels braucht der Antragsteller nicht überzeugt zu sein,
es reicht schon aus, dass er sie mutmaßt (Alsberg-Dallmeyer, 6. Aufl., Rn. 99, 105).

4 Die behauptete Tatsache muss gerade diejenige sein, über die der Beweis erhoben
wird die bloße Angabe der daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen reicht nicht aus.
Wie beim Beweismittel braucht der Antragsteller nicht von der Richtigkeit des Behaup-
teten voll überzeugt zu sein, vielmehr kann er die Beweiserhebung auch über Tatsachen
verlangen, die er zwar nicht kennt, aber vermutet oder wenigstens für möglich hält
(Alsberg-Dallmeyer, 6. Aufl., Rn. 91, 94, 96, 99). Fehlt eine bestimmte Beweistatsache
oder ein konkretes Beweismittel, liegt kein Beweisantrag, sondern lediglich ein Beweis-
ermittlungsantrag vor (LR-Becker, 26. Aufl., § 244, Rn. 162).

5 Der Antragsteller muss deutlich machen, dass er die Beweisaufnahme nicht nur an-
regt und die Entscheidung darüber in die Hände des Gerichts legt, sondern die Beweis-
erhebung ernsthaft verlangt (Alsberg-Dallmeyer, 6. Aufl., Rn. 87). Das schließt aber
nicht aus, dass er aus einem anderen Zweck als der Sachverhaltsaufklärung, wie z. B.
zur Verfahrensverschleppung, die Beweisführung anstrebt, so lässt sich der Ablehnungs-
grund der Verschleppungsabsicht verstehen. Wird die Beweiserhebung nicht ernstlich
verlangt, erkennt man nur ein Beweiserbieten an (LR-Becker, 26. Aufl., § 244, Rn. 169).

6 LR-Becker, 26. Aufl., § 244, Rn. 182; ders., 26. Aufl., § 245, Rn. 55.
7 LR-Becker, 26. Aufl., § 244, Rn. 133 f.; ders., 26. Aufl., § 245, Rn. 55.
8 LR-Becker, 26. Aufl., § 244, Rn. 370, 375 ff.; ders., 26. Aufl., § 245, Rn. 77, 80.



praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des Ju-
gendstrafverfahrens vom 17.08.2017 und dem Gesetz zur Modernisierung des
Strafverfahrens vom 10.12.2019. Das Erstere billigt eine solche Vorgehensweise,
dass der Vorsitzende zunächst den Verfahrensbeteiligten eine Frist zum Stellen
von Beweisanträgen setzt und das Gericht dann die verfristeten Beweisanträge
nicht mehr während der Hauptverhandlung, sondern erst mit dem Urteil beschei-
det, während das Letztere dem Tatrichter gestattet, diejenigen Anträge auf Be-
weiserhebung nicht mehr als Beweisanträge zu betrachten und zu behandeln, die
keinen Zusammenhang zwischen Beweismittel und Beweistatsache erkennen las-
sen oder lediglich zur Prozessverschleppung gestellt werden. Es ist fraglich, ob
diese Änderungen das Ende der Reformversuche markieren, oder ob noch wei-
tere Versuchen folgen, um das Beweisantragsrecht weiter zu begrenzen und da-
mit den mutmaßlichen Missbrauch dieses Rechts zu unterbinden.

Die sogenannte Missbrauchsabwehr im Bereich des Beweisantragsrechts durch
Gesetzgebung und Rechtsprechung wird in der Literatur weitgehend kritisch be-
trachtet. Die Studien erfolgen entweder im Rahmen der Untersuchung der Miss-
brauchsbekämpfung im ganzen Strafverfahren,9 oder sie beziehen sich auf eine
einzelne Maßnahme zur Beschränkung des Beweisantragsrechts.10 Nur vereinzelt
werden unterschiedliche Abwehrmöglichkeiten gegen den Missbrauch des Be-
weisantragsrechts gleichzeitig und vergleichend untersucht.11 Meines Erachtens
ist eine Analyse dieser Art aber notwendig, um einerseits den Besonderheiten
des Missbrauchs sowie der Missbrauchsabwehr in der Beweisantragssituation
Rechnung zu tragen und andererseits ein vollständiges Bild in diesem Bereich zu
schaffen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist vor allem die Stellung des Beweis-
antragsrechts in einem rechtsstaatlichen Strafverfahren zu klären, die gerechte
Balance zwischen den Rechten des Angeklagten und der Missbrauchsabwehr in
der Beweisantragssituation zu ermitteln, und letztendlich die Rechtfertigung der
verschiedenen einschränkenden Maßnahmen zu überprüfen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf den ersten beiden Aspekten, da nicht willkürliche Entscheidungen
des Gesetzgebers sowie der Justiz eines fremden Staates, sondern Gründe mit
universeller Geltung12 die chinesischen Juristen zur Gestaltung unseres eigenen
Beweiserhebungsanspruchs der Angeklagtenseite zu inspirieren vermögen.
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9 Grüner, Mißbrauch; Kudlich, Allgemeines Mißbrauchsverbot; Spriegel, Rechtsmiss-
brauch; Fahl, Rechtsmißbrauch; Horvat, Missbrauchsverbot.

10 Spiekermann, Mißbrauch; Nicklas, Fristsetzung; Tenorth-Sperschneider, Korres-
pondenz; Lamshöft, Modell; Börner, Legitimation.

11 Schatz, Beweisantragsrecht.
12 Zur Idee der Priorität der Gründe gegenüber den Entscheidungen sowie den Über-

legungen über eine universelle (Strafprozess-)rechtswissenschaft s. Greco, Strafprozess-
theorie, S. 41 ff.


